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1. Vorbemerkungen 

1 Unter Schadenrückstellungen i.S. dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung 
werden Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle gemäß 
§ 341g HGB verstanden. Sie stellen aus Versicherungsverträgen resultierende un-
gewisse Verbindlichkeiten i.S.v. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB dar und erfassen Ver-
pflichtungen des Versicherungsunternehmens gegenüber Versicherungsnehmern 
bzw. geschädigten Dritten aus bis zum Ende des Geschäftsjahres eingetretenen, 
aber noch nicht abschließend regulierten Versicherungsfällen. 

2 Bei den in den Schadenrückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen handelt es 
sich um zu schätzende Werte, deren Schätzung in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Versicherungsunternehmens liegt.2 Diese Schätzungen basieren 

                                                 
1 Verabschiedet vom Versicherungsfachausschuss (VFA) am 06.10.2004. Redaktionelle Anpassungen durch 

den VFA am 01.03.2010 aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) (BGBl. I 2009 
S. 1102). Aus dem BilMoG ergeben sich keine Auswirkungen auf die Bewertung der Schadenrückstellungen 
von Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen. 

2 Vgl. Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung von geschätzten Werten in der Rechnungslegung 
einschließlich von Zeitwerten (IDW PS 314 n.F.) (Stand: 09.09.2009). 


